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Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
Informationsblatt 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
(Art. 12 und 13 DSGVO) 

 
Verfahren: 
Gewerberecht 

 

Verarbeitungstätigkeit: 
Im Rahmen der Antragstellung über Ihre Gemeinde/Markt/Verwaltungsgemeinschaft werden 
die personenbezogenen Daten an das Gewerbeamt des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen 
weitergeleitet. Nachfolgend informieren wir Sie über die Art, Umfang, Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung der personenbezogener Daten. 

Angewendete Gesetze:  Gewerbeordnung – GewO, Gaststättengesetz – GastG, 
Heilpraktikergesetz – HeilprG 

Gemäß DSGVO besteht die Verpflichtung, die Verarbeitungstätigkeiten aufzulisten, bei der 
persönliche Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

Die Verarbeitung persönlicher Daten fällt an, wenn Sie einen der folgenden Anträge stellen: 

Antrag auf Erteilung einer: 

• Gaststättenerlaubnis gemäß § 2 GastG 

• Stellvertretungserlaubnis gemäß § 9 GastG 

• Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis gemäß § 11 GastG 

• Makler Erlaubnis (Immobilien, Darlehen), Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34 c Abs. 1 
GewO 

• Reisegewerbekarte gemäß § 55 Abs. 2 GewO 

• Heilpraktiker Erlaubnis § 1 HeilprG 

• Erlaubnis für den Betrieb von Spielhallen, Spielautomaten, gemäß §§ 33 c Abs. 1, 33 i Abs. 1 
GewO 

• Bewachungserlaubnis gemäß § 34 a GewO 

• Betriebserlaubnis (Konzession) für Private Krankenanstalten gemäß § 30 Abs. 1 GewO 

Im Rahmen der Antragstellung werden zur Identifizierung Ihrer Person folgende Daten 
erhoben, verarbeitet und genutzt: 



Landratsamt Garmisch-Partenkirchen  Seite 2 

Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

• Angaben zu Ihrer Person (Vor- und Zunamen, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse) 

• Angaben zum Betriebsart, -sitz 

• Angaben zu verantwortlichen Personen 

• Auszug aus dem Bundeszentralregister, dem Gewerbe- und Handelsregister 

• Zuverlässigkeitsabfrage bei unterschiedlichen Behörden (z.B. Polizei) 

• Abfrage bei Gerichten hinsichtlich laufender und abgeschlossener Verfahren 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Telefon: 08821 751-1 
Fax: 08821 751-380 
E-Mail: poststelle@lra-gap.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
Datenschutzbeauftragter 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
E-Mail: datenschutz@lra-gap.de 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 
 
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 
• Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit des Antragstellers / der Antragstellerin 
• Beurteilung, ob öffentlich-rechtliche Vorschriften der Erlaubniserteilung 
entgegenstehen 
• Abstimmung mit den betroffenen Sicherheitsbehörden 
 
Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 
 
• Gaststättenerlaubnis gemäß § 2 GastG 
• Stellvertretungserlaubnis gemäß § 9 GastG 
• Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis gemäß § 11 GastG 
• Makler Erlaubnis (Immobilien, Darlehen), Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34 c Abs. 
1 GewO 
• Reisegewerbekarte gemäß § 55 Abs. 2 GewO 
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• Heilpraktiker Erlaubnis § 1 HeilprG 
• Erlaubnis für den Betrieb von Spielhallen, Spielautomaten, gemäß §§ 33 c Abs. 1, 33 i 
Abs. 1 GewO 
• Bewachungserlaubnis gemäß § 34 a GewO 
• Betriebserlaubnis (Konzession) für Private Krankenanstalten gemäß § 30 Abs. 1 GewO 
 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personen-
bezogenen Daten 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
 
• andere Fachbereiche innerhalb des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen: 
Kreiskasse, Bauamt, Ausländeramt 
• andere Dienststellen und Einrichtungen außerhalb der Kreisbehörde 
Finanzbehörden, Industrie und Handelskammer München und Oberbayern , 
Handwerkskammer München und Oberbayern, Bundeszentralregister, für Sie örtlich 
zuständige Polizeidienststelle, Staatsanwaltschaft, Gerichte zur Erfragung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit und Rechts- und Strafverfolgung, im Rahmen der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung, zu Kontroll- und Überprüfungszwecken, im 
Widerspruchsverfahren noch an die Regierung von Oberbayern. 
 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 
Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt 
 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien 

 
Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 
 
10 Jahre (nach Erlöschen der Genehmigung) 
 

7. Betroffenenrechte 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,20,21 
zu: 
 

• Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen 
die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

• Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
• Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen. 
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8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
 
Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und 
Kontaktdaten des Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  
 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Sie sind verpflichtet, die erlaubnispflichtige Tätigkeit anzuzeigen und erforderlichen 
Daten nach den gesetzlichen Bestimmungen des / der 
bereitzustellen. Ohne diese Daten kann das Erlaubnisverfahren nicht durchgeführt 
werden. 
Bitte beachten Sie, dass die Ausübung erlaubnispflichtiger Tätigkeiten ohne Erlaubnis 
mit Bußgeld geahndet werden kann. 


